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1. Planungsrechtl iche Festsetzungen 
§ 9 (1) Bundesbaugesetz (BBauG,) in der Fassung vom 6.7.1979 und §§ 1 - 23 der Verordnung 
über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung vom t"s.!lU977. 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

§g (1) BBau G und §§ 1 - 15 BaL!lINVO siehe Ptaneintrag (N{J;tzungsschablone). Zu r Sicherung 
der städtebauIlichen Absichten und zw'r VermeidI!J1ng städtebaulicher Mi'ßstäRdesind auf den Bau-
grundstücken des Mischgebietes inden Obergesehossen, auf den Bauflächen fwr den Gemeinbe-
darf entlang der Lazare1!itgasse j,m zweiten Ober!!jeschoss und in den Dachgeschossen wesentlkhe 
Nut~ungsänderwngen - aUl;;h im Rahmen der Errichtung baulicher Anlagen - nur zugu'nsten von 
Wohnnutzungen zul'ässig, BBauG § 9 (3) umJ BauNVO § 1 (7). Im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans s:ind ke1ine $pielhallen und - mit Ausnahme der bestehenden Einrichtungen des Ge-
meil'ldezentrums ,- keine gastronomischen Betriebe zulässig. 

1.2 Maß der bauliche,n Nutzung 

§ 9 (1) Ziff. 1 BBauG und §§ 16 - 21 BauNVO siehe Planeintrag (NHtzungsschablone). Die mit 
D bezeichneten Geschosse sind als V011§eschosse z:ug,elassen, jedoch nur ir:m Dachraum. Die Zahl 
der Vol!lg,eschosse is,t als f.!öchstgrenzefestgeleg>t. Als Mindestgrenze w lrd f;ik aille Grundstücke Z = 
II festgesetzt. sofern nicht im Plan eine geringere GesGhnßzahl fesFgeleg<t ist. Nach § 2 (8) LBO 
nlicht anrechenbare Unter{!leschosse di,irtren nlicht menr als 0,6 A1 ciber di'e angrenzende Straßen-
fläche, rn derm für eine Tief§arage ausgewiesenen Bereich nich:t mehr al's bis 327,90 m 
ü.NN (Oberkante K,onstrulkti'on) hinausragen. 

1.3 BlBuweise, Uiberbaubare Grundstücksflächen 

§ 9 (1) Zitf. 2 und §,§ 22, 23 BauNVO. 
An den Bau linien und Baugrenzen können Gesch'oßvorkragungen bis 20 cm je GesGhoß zugel'assen 
werden. Bei Baul,inien kann ein Vor- und Zurücktreten von Gebäudeteilen und bei Baugrenzen 
ein Vortreten von Gebäudeteilen ausnahmsweise in geringfügigem Ausmaß entspTechend § 23 (2 
und 3) BauNVO zugelassen werden. Nebenanlagen im Sinne v.on § 14 Bau NVO, Stellplätze und 
Garagen sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Ilicht zugelassen. Die iJ7A Plangebie:t 
bisher bestehenden Baulinien werden aufgehoben. 

1.4 Stellung der baulichen Anlagen 

§ 9 (1) Ziff. 25 B'BauG 
D'ie Stellung der Gerräude wird durch die angegebene Fir~richtung festgesetzt. Abweichende 
Firstrichmn.gen können ausnahmsweise zugelassen werden. 

1.6 Grl:inflächen und Anpflanzurngcn von Bäumen und Striluchern 

§ 9 (1) Ziff. 26 BBauG 
Die im Plan eiAgetragenen Grünflächen und Pflanzgebote dienen dem Stad'tbildund der Verbes-
serung der UmweltquaHtat des Bereichs. Die im Hofbere,ich ausgewi'esenen unbeb'aubaren Flächen 
sand als Grünflächen mit Bepflanzung anzulegen, Die Bepfl~nzung muß mindestens 1/5 der Ober-
fläche einnehmen. 

2. Bauordnungsrechtliche Vorschriften 
§111 Landesbauordnurng (LBO) vom 6.4.1964 in der Fassung vem 12.2.1980 

2.1 Hinweis: Das Bebauungsplan!!lebiet liegit im Geltungsberei~h der Stadtbildsatzung vom 
18.7.7 ' 9~ deren Vorschriften sind ei,nwhalten. 

2.2 Zwerchhä.user sind nur bis zu einer Bre,ite von 2,5 mund rnax. 1/4 der zulässtgen Baukörper 
zul'.:issi,g, 

2'.3 In den Straßenfronten sind für die zulässige Tiefgarage Lüftungsöffnungen nur bis zu einer 
Breite von insgesamt max. 1/4 der Gebäudelänge zulässig. 

2.4 Abweichend von § 13 Abs. 1 Satz 2 LBO dürfen die ausQewiesenen privaten Grünflächen 
nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden, sondern rn~ssen als Grtiflf'l.ächen gärtnerisch 
angelegt und un1!erha,hen werde!". 



3. Ve rfahrensverm,erke 
AufsteI11.ung: 

Anhörung : 

ÖffentHche Auslegung: 

Sat zu ngsbesch lu ß: 

Genehmigung: 

I nkrafttreten: 

Der Be-sch luß zur Aufstelll'Ung dieses 'Bebauungsplans w.u~de gemäß 
§ 2 (1) BBauG vom Gemeinderat am 14.9.19'81 gefaßt. 

Die öffenlli C'he Anhörung gemäß § 2 a (1-3) B:BauG hat durch öf-
fentliche Auslegur<lg vom 29.10.1981 bis 12.11.1981 und durch eine 
Bl:irgerversammlung am 28.1 Q. 1981 stattgefunden. 

Die ö.ftentliche Auslegun~ dieses Bebauun'!1jsplans gemäß § 2 a t6) 
BBauG wurde vom Geme-inderatam. _ ... " , J Q , ~ .- .1.9B2 _ .. . " .,. beschlosSen. 
(Fassung vom ..... 1.9,~J982 .. " ........... ). Der Bebauu,ngsplanentwurf 

' I!) '( d h t "'ß § 2 1,6) B'B ,G 1,6.1982 mit ..,egrwn u ng a gema - a , au vom .... ... ~ .. .. ........ .. .. .. .. 
b' 30'.e.19'82 "ff I' h - I IS ...... .. .. .. ..... .... , .. ... .. . 0 ent le ausge egen. 
(Fassung vom 19.4.1992). 

Dieser Bebauungsplan ist vom Gemeinderat am ... ß · l1 :. ! ~~~ ......... .. 
als Satzung gemäß § 10 BBauG beschlossen worden. 
(Fassung vom ,1,9,?,./..2.7,9"J.9ß2 .. .. .. ). 

Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 11 BBau,G mit Erlaß des Regie-
rungspräsidiums vom .. .... .2,~J~E3 .............. genehmigt w.orden. 

Die Genehmigung des Bebau ~ ngs p lans wurde gemäß § 12 BBauG 
ortsüblich am __ ", .1,e ~ ·.J . 1'9.8.1 .. ......... bekanntgemacht. 

380 

T üb i ngen I den 19.4./2Z y'-r7'OL 

Stad tz,· ~ ~ , S t S ' U~((j:~S { ~ mt 
. f' .f ·,1 , 

t ~ ' ~ .' I ; 
j It 

::{tSpi:HlägeD . 
. Stad ~ ~ermessu ngsdirektor 

NR.380 

~ V& ~U 
( Feldtkellerl 

$;tadtbaud j'rek tor 

Tiefbauamt 

/uftvuw 
( HartmeverV 

Stadtbaudil rektor 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


